



Vorschrift�Anlagen�Prüfung�Verantwortlich�Termin��1. BImSchV�Kleinfeuerungsanlagen > 4 KW�vier Wochen nach der Inbetriebnahme durch Be�zirksschornsteinfegermeister,� jährlich bei Anlagen > 11 KW����BImSchG�genehmigungsbedürftige Anlagen�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme

alle 4 Jahre Emissionserklärung����VbF §§ 13, 14, 15�erlaubnisbedürftige Anla�gen zur Lagerung oder Abfüllung brennbarer Flüssigkeiten�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme, alle 5 Jahre

VbF-Räume / Magazin

Auffangwanne alle 2 Jahre auf Dichtigkeit überprüfen����DampfkV

(unter Umständen)�Dampfkesselanlagen�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme, bei Dampf�kesseln der Gruppe II und IV innere Prüfung alle 3 Jahre, Wasserdruckprüfung alle 9 Jahre, äußere Prüfung jährlich����DruckbehV�Druckbehälter u. Druck�rohrleitungen�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme����GUV 10.10 Ziffer 6�Feuerlöscher�alle 2 Jahre (Wartungsverträge)����ArbStättV § 53 (2) GUV 0.1�VBG 1 § 39 (3)�Feuerlöscheinrichtungen�jährlich����

Es sollte geklärt werden:

Welche Termine bisher sicher verfolgt werden, z. B. Verträge oder existierendes EDV-Programm



�



Vorschrift�Anlagen�Prüfung�Verantwortlich�Termin��ZH 1/388 Kapitel 17�Flüssiggaseinrichtungen�innere Prüfung alle 5 Jahre, Druckprüfung alle 10 Jahre, äußere Prüfung alle 2 Jahre����GUV 9.9 VBG 61 § 53�Anlagen und Anlagenteile für Gase�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme einmal jährlich auf Zustand und Funktion����VBG 61 § 54 �Leitungen und Behälter für Gase�nach Instandsetzungen und wesentlicher Änderung����VBG 61 § 56�Gaswarneinrichtungen�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme, in angemessen Zeitabständen����GUV 5.1; VBG 12�Fahrzeuge / Stapler�jährlich����ZH 1/498 Ziffer 6.1, 6.2, 6.3, 6.4�Industrieöfen und Trock�ner

�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme, jährlich, halbjährlich durch Elektrofachkraft����GUV 4.1,�VBG 9 § 25, �ZH 1/26�Krane�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme, jährlich, zusätzliche Prüfung alle 4 Jahre�����

Vorschrift�Anlagen�Prüfung�Verantwortlich�Termin��DVGW-Arbeitsblatt G 621 Ziffern 11.2�Notduschen�monatlich����VBG 55 a § 84�Feuerlöscheinrichtungen�halbjährlich auf Funktionsfähigkeit����ArbStättVO § 53(2)�GUV 0.1�VBG 1 § 39 (3)�Lüftungstechnische Anla�gen�jährlich auf Funktionstüchtigkeit, ohne Luftreinhaltung alle 2 Jahre����AufzV�Aufzüge und Bauaufzüge�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme, alle 2 Jahre�����Kranführeraufzüge�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme, jährlich bzw. nach jeder Aufstellung, alle 4 Jahre auf Betriebssicherheit����Ex-RL

(Batterieladeräume)�Explosionsgefährdete Anlagen�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme

Staplerraum����ZH 1/484 Ziffer 6.1 + 6.2�Fahrtreppen und Fahrsteige

(Zentrale)�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme, jährlich auf be�triebssicheren Zustand, vierteljährlich auf ordnungsgemä�ßen Zustand����AcetV § 11�Acetylenanlagen�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme alle 2 Jahre�����

Vorschrift�Anlagen�Prüfung�Verantwortlich�Termin��Röntgenverordnung

§18 (4) 

Labor? Meßgeräte?�Röntgenanlagen�alle 5 Jahre����HaustechÜVO § 3, �DIN VDE 0185,�Teil 1�Blitzschutzanlagen�alle 6 Jahre auf Funktionsfähigkeit����ElexV�Elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Räumen��Elektrische Analgen und ortsfeste elektrische Be�triebsmittel in Betriebs�stätten�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme, alle 3 Jahre����jährlich

����GUV 4.5,�VBG 14 §§ 38 (1) + (3), 40, 41, 42, 46�Hebebühnen�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme, jährliche Sicht- und Funktionsprüfung����VBG 43 § 53

Fremdfirmen

Wartung/Instand�Heiz-, Flamm- und Schmelzgeräte für Bau- und Montagearbeiten�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme, jährlich����GUV 2.5�VBG 20 § 30 (1) + (2)�Kälteanlagen, Wärme�pumpen und Kühlein�richtungen�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme�����

Vorschrift�Anlagen�Prüfung�Verantwortlich�Termin��(unter Umständen)�Flexible Kältemittelleitun�gen�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme, Prüfung alle 6 Mo�nate auf Dichtheit����GUV 3.0,�VBG 5 § 29 (1)�Kraftbetriebene Arbeits�mittel�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme����ZH 1/597 Ziffer 6.1�Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme, jährlich auf Funkti�onsfähigkeit����StrlSchV

(unter Umständen;

Meß- und Prüfeinrichtun�gen)�Umschlossene radioak�tive Stoffe

�Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen und Bestrahlungseinrichtun�gen mit radioaktiven Quellen��Strahlengeräte für die Grammaradiographie�bei mechanischer Beschädigung oder Korrosion auf Dichtheit der Umhüllung

�jährlich auf sicherheitstechnische Funktion, Sicherheit und Strahlenschutz����jährlich auf sicherheitstechnische Funktion, �Sicherheit und Strahlenschutz����ArbStättV § 53 (2), GUV 0.1,�VBG 1 § 39 (3) Hau�stechÜVO § 3�Rauch- und Wärmeab-zugsanlagen (RWA-Anla�gen)�jährlich bzw. Alle 3 Jahre����

�

Vorschrift�Anlagen�Prüfung�Verantwortlich�Termin��ArbStättV § 53 (2),�GUV 0.1,�VBG 1 § 39�Rauchmelder�jährlich bzw. alle 3 Jahre����ZH 1/43 Ziffer 6

�Einrichtungen, die Elek�tromagnetische Felder er�zeugen�jährlich auf betriebssicheren Zustand����VBG 55a Explosivstoffe-All-gemeine Vorschrift�Elektrische Anlagen in gefährlichen Gebäuden und auf gefährlichen Plät�zen�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme auf Nichtvorhanden�sein von Zündgefahren, jährlich auf ordnungsgemäßen Zu�stand����VBG 55a § 81�Einrichtungen zur Ver-meidung von Zündge-fahren infolge elektrosta�tischer Aufladung�Abnahmeprüfung vor Inbetriebnahme, alle 3 Jahre����



Liste von durchzuführenden Prüfungen
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